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1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im Plangebiet wird ein Gewerbegebiet (GE 5) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Das
Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigen-
den Gewerbebetrieben.

1.1 Im Gewerbegebiet (GE 5) allgemein zulässig sind:

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe,

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

 Elektro- und Stromtankstellen sowie Tankstellen unter Nutzung erneuerbarer
Energien,

 Anlagen für sportliche Zwecke,

 Einzelhandelsbetriebe und der Verkauf von Waren an letzte Verbraucher unter
Berücksichtigung der Festsetzungen Ziffer 1.1.1 bis einschl. 1.1.3.

1.1.1 Einzelhandelsbetriebe sind bzw. der Verkauf von Waren an letzte Verbraucher ist nur
für die nicht-innenstadtrelevanten Sortimente gem. der „Sortimentsliste für die Stadt
Neustadt an der Weinstraße“ (vgl. Ziffer 1.4) zulässig.

1.1.2 Der Verkauf von Waren der innenstadtrelevanten Sortimente gem. der „Sortimentslis-
te für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“ (vgl. Ziffer 1.4) an letzte Verbraucher ist
nur als Randsortimente zulässig. In der Summe aller Waren der Randsortimente ist
hierfür pro Betrieb eine Verkaufsfläche von maximal 50 qm zulässig, jedoch insge-
samt auf einer Fläche von maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Betriebs.

1.1.3 Der Verkauf von Waren der innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente
gem. der „Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“ (vgl. Ziffer 1.4)
an letzte Verbraucher ist unzulässig.

1.2 Im Gewerbegebiet (GE 5) ausnahmsweise zulässig sind:

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

 Anlagen für kirchliche, kulturelle soziale und gesundheitliche Zwecke,

 Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverarbeitenden Ge-
werbebetrieben, wenn eine unmittelbare räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb
und die Errichtung im betrieblichen Zusammenhang gegeben ist, wenn zudem
eine deutliche flächen- und umsatzmäßige Unterordnung zum Hauptbetrieb ge-
geben ist, sowie wenn die Grenze der Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3
BauNVO nicht überschritten wird und keine negativen städtebaulichen Auswir-
kungen auf den zentralen Versorgungsbereich Innenstadtzentrum erkennbar
sind.

1.3 Im Gewerbegebiet (GE 5) unzulässig sind

 Tankstellen, die nicht unter Ziffer 1.1 zählen,

 Vergnügungsstätten,

 Bordelle, bordellähnliche Betriebe und Anlagen der Wohnungsprostitution sowie
jedwede Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder
Handlungen mit sexuellem oder erotischem Charakter ausgerichtet sind,
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 Selbstständige Lagerplätze, Autohöfe sowie Betriebe der Abfallwirtschaft und
-verwertung (Lagerung und Recycling von Abfall- und Altmaterial).

1.4 Die Bestimmung der in den Ziffern 1.1.1 bis 1.1.3 genannten Sortimente ergibt sich
aus der sog. „Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“ in Tabelle 33
auf den Seiten 148-152 der „Einzelhandelskonzeption für die Stadt Neustadt an der
Weinstraße“ (Stadt + Handel, 2011, Dortmund/ Karlsruhe). Die betreffenden Seiten
sind der Anlage zu den Textlichen Festsetzungen beigefügt.

2 Hinweise
2.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll das anfallende Nieder-

schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

2.2 Soweit eine Ableitung von Niederschlagswasser erforderlich ist, darf der Abfluss ma-
ximal einer Wassermenge entsprechen, welche schadlos durch die von der Stadt
Neustadt an der Weinstraße vorgehaltenen Entwässerungseinrichtungen beseitigt
werden kann. Auf § 13 ff. Allgemeine Entwässerungssatzung der Stadt Neustadt an
der Weinstraße (AllgE) wird verwiesen.

2.3 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geplanten Zone III b des seitens der
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße zur Ausweisung durch Rechtsverordnung
beantragten Wasserschutzgebiets Ordenswald. Die künftigen Vorgaben der im Fest-
setzungsverfahren befindlichen Rechtsverordnung sind zu beachten.

2.4 Bei der Vergabe von vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat
der Planungsträger bzw. die Gemeindeverwaltung sowie für die späteren Erdarbeiten
der Bauträger/Bauherr, die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit
der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle
Speyer, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer, zu gegebener Zeit rechtzeitig die
Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten abzustimmen, damit diese über-
wacht werden können.

2.5 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Seite 159 ff.), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245), hinzuweisen. Da-
nach ist jeder zu Tage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die
Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig
gegen Verlust zu sichern.

2.6 Die Hinweise unter den Ziffern 2.4 und 2.5 entbinden den Bauträger/Bauherren bzw.
entsprechende Abteilungen der Verwaltung nicht von der Meldepflicht und Haftung
gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

2.7 Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesar-
chäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungs-
grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderun-
gen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl.
notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers/ Bauherrn finanzielle Beträ-
ge für die Maßnahmen erforderlich.

2.8 Zum Umgang mit jedweden Bodenbewegungen, Erdaushüben o.ä. wird auf die ein-
schlägigen (gesetzlichen) Vorgaben, insbesondere des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG), des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG), der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der Mitteilung der Länder-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 für Rheinland-Pfalz verwiesen.



Bebauungsplan „Chemnitzer Straße (N+E) Teil West“, VI. Änderung Seite 4 von 9
Entwurf – Textliche Festsetzungen 09.11.2017

2.9 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem ein lokal erhöhtes (>40 bis
100 kBq/cbm) über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Das Maß für die
Radonkonzentration in der Bodenluft (Luft im Porenraum des Bodens) bzw. des Ra-
donpotentials wird in Becquerel pro Kubikmeter (Bq/cbm) angegeben. Ein Becquerel
bedeutet ein Zerfallsereignis je Sekunde. Neben der Radonkonzentration ist die
Gaspermeabilität des Untergrundes vor allem in gut gasdurchlässigen Böden ein
ebenso zu beachtender Faktor zur Bewertung der Radonverfügbarkeit und Auswahl
geeigneter Radonschutzmassnahmen. Orientierende Radonmessungen in der Bo-
denluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden von Seiten des Landesamts für
Geologie und Bergbau dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die
Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu ent-
scheiden. Diese Hinweise beruhen auf der Auswertung der landesweiten Karte des
Radonpotentials, welche bisher auf nur wenigen Messungen beruht und deshalb nur
zur groben Orientierung heranzuziehen ist. Lokal sind starke Abweichungen von dem
in der Karte dargestellten Radonpotential möglich. Anmerkung: der Begriff „lokal“ be-
deutet hierbei, dass ein erhöhtes bis hohes Radonpotenzial meist eng an geologisch-
tektonische Einheiten gebunden ist. Die Karte kann daher nicht Grundlage der Bau-
planung sein, sondern es bedarf gesonderter Untersuchungen. Studien des Landes-
amtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im Ge-
stein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurz-
zeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden ent-
weichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbeson-
dere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur
verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Weite-
re Informationen, z.B. zum Vorgehen bei Messungen, sind beim Landesamt für Geo-
logie und Bergbau, Emy-Roeder-Straße 5, 55129 Mainz bzw. über dessen Internet-
auftritt erhältlich oder können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamts für Strahlen-
schutz entnommen werden.

2.10 Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln
im Plangebiet belegen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat
bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstücks-
eigners/ Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender
Achtsamkeit durchzuführen.

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, sind aus Si-
cherheitserwägungen Erdarbeiten zu unterlassen. Zunächst muss eine Freimessung
des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, muss bei
allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung/
Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden,
sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die
Ordnungsbehörde der Stadt Neustadt an der Weinstraße, die nächstgelegene Poli-
zeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.

2.11 Die der Planung zu Grunde gelegten Gesetze und Vorschriften können bei der Stadt-
verwaltung Neustadt an der Weinstraße (Fachbereich Stadtentwicklung und Bauwe-
sen, Abteilung Stadtplanung, Amalienstraße 6, 67434 Neustadt an der Weinstraße)
während der Dienstzeiten eingesehen werden.
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3 Anlage
Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße [Quelle: Tabelle 33 auf den Seiten
148-152 der „Einzelhandelskonzeption für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“
(Stadt+Handel, Endbericht vom 25.10.2011, Dortmund / Karlsruhe); Auszug - Seite 152 hier
unvollständig dargestellt.]
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Neustadt an der Weinstraße, den

S T A D T V E R W A L T U N G

Hans Georg Löffler

Oberbürgermeister


